
 

                                                          

 
 

 

 
 

SSSpppaaarrrkkkaaasssssseee---SSSccchhhüüüllleeerrrllliiigggaaa   VVVooolllllleeeyyybbbaaallllll   
 

An die              Wien, im August 2009 
Direktion 
 
Betrifft: Sparkasse-Schülerliga 2009/2010 
 BMUKK-Zl. 36.371/15-II/9a/2009 
 Volleyballbewerb 2009/2010 für Schulmannschaften 
 der 5. bis 8. Schulstufe (Mädchen) 
 Information der Mannschaftsbetreuer/innen 
 
Die AGM-Schulvolleyball übermittelt in der Beilage den teilnehmenden Schulmann- 
schaften Informationen über die Begleitmaßnahmen zur Sparkasse-Schülerliga 
2009/2010. 
 
Es wird hiermit um Kenntnisnahme der beiliegenden Information ersucht. Weitere 
Hinweise folgen durch die Geschäftsführung und durch die von den Schulbehörden 
eingesetzten Landes- und Bezirksreferent/innen der AGM-Schulvolleyball. 
 
Zusätzliche Informationen (wie Spielerinnenliste, Spielerinnenpässe, 
Spielberichte ...) sind im Internet unter www.sparkasse-schuelerliga.at → 
Online-Anmeldung oder www.schuelerliga.at/anmeldung ersichtlich. 
 
Prinzipiell hat eine angemeldete Schule mit ihrer Mannschaft am Bewerb 2009/10 
teilzunehmen. Sollte jedoch aus unvorhergesehenen Gründen eine Teilnahme nicht 
möglich sein, so ist dies der Geschäftsführung durch ein E-Mail seitens der Direktion 
zu melden. 
 
Der Fair Play-Gedanke als ständige erzieherische Aufgabe der Schule muss 
auch im Schuljahr 2009/2010 allen an der Sparkasse-Schülerliga Beteiligten 
unter dem Motto "Fair Play - und Du bist okay" oberstes Leitmotiv sein. 
 
 

Für die AGM Schulvolleyball 
Geschäftsführung 

 

HD OSR Heinz HOFSTETTER eh. 

Sporthauptschule Matzen 

Jubiläumsplatz 10, 2243 Matzen 

Tel.: 02289/2219 

Fax: 02289/22194 

E-Mail: hs.matzen-raggendorf@noeschule.at 

Reinhard NEMEC eh. 

Sportmittelschule Wien 10 

Wendstattgasse 5/II  1100 Wien 

Tel.: 0664 5204707 

Fax: 01/688 35 64 

E-Mail: nemec.reinhard@utanet.at  



 

                                                          

 
 

 

 
 

INFORMATION DER MANNSCHAFTSBETREUER/INNEN 
 
1. ALLGEMEINES: 
 

Auf Grund der Umstellung auf elektronischen Weg  können Sie nahezu alle für 
Sie wichtigen Drucksorten (Spielerinnenliste etc.) unter www.schuelerliga.at → 
Online-Anmeldung oder www.schuelerliga.at/anmeldung ausdrucken. 
 
Dieser Augustaussendung liegt lediglich ein Bestellformular für die Kosten 
vergünstigte Ausrüstungsaktion seitens der Firma PUMA bei; eine allfällige 
Bestellung hat sodann auch auf elektronischem Weg zu erfolgen, die Einzahlung 
nach Erhalt der Ware ohne jeden Abzug auf das Konto 31035152382 bei der 
ERSTE Bank der Oesterreichischen Sparkassen (BLZ 20111), lt. auf „AGM 
Schulvolleyball“. 

 
2. SPIELBERECHTIGUNG / FAIR PLAY: 
 
 Spielberechtigt für den Bewerb 2009/2010 sind Schulmannschaften der allgemein 

bildenden höheren Schulen (Unterstufe), der Hauptschulen, der Volksschul- 
Oberstufen sowie der Oberstufen der Allgemeinen Sonderschule, deren 
Mannschaftsmitglieder Schülerinnen der 5. bis 8. Schulstufe sind. Schülerinnen 
anderer Schulstufen sind nicht spielberechtigt. 

 
Aus gegebenem Anlass wird nachstehende prinzipielle Teilnahmeberechtigung 
des Erlasses Zl. 36.371/15-II/9a/2009   nochmals in Erinnerung gerufen: 

 
Die Mannschaftsmitglieder der Schulmannschaften müssen folgende 
Bedingungen erfüllen: 
 
- Schülerrinnen der entsprechenden Schulstufen des Bewerbes sein, 
- seit Beginn des laufenden Schuljahres der teilnehmenden Schule angehören, 
- in der von der Direktion bestätigten Spielerinnenliste (online verfügbar) auf- 

scheinen, 
- einen Spielerinnenausweis (online verfügbar) vorweisen 
- und den „speziellen Teilnahmebedingungen für die einzelnen Sportarten“ 

entsprechen. 
 

Die Geschäftsführung ersucht auch heuer alle Schülerliga-Betreuer/innen, 
bei der Festlegung der Schulmannschaft die vorgegebenen Schulstufen 
besonders zu beachten und keine älteren bzw. aus anderen Gründen 
nichtspielberechtigte Spielerinnen einzusetzen. 

 
Die Erziehung zum Fair Play muss in jeder Hinsicht oberstes Gebot der 
Sparkasse-Schülerliga bleiben, wozu auch das entsprechende Verhalten der 
Zuschauer und der SL-Betreuer/innen am Spielfeldrand und bei der 
Einhaltung der Bewerbsvorgaben  zu zählen ist. 

 



 

                                                          

 
 

 

 
 

3. ORGANISATION / TERMINE: 
 
a ) Landesreferent/innen: (Adressenverzeichnis siehe Anhang) 
 Für die Organisation und Abwicklung des Landesbewerbes wurde seitens der 
 AGM die Landesschulbehörde ersucht, im Einvernehmen mit dem 
 Landesverband eine/einen Landesreferentin/Landesreferenten zu nennen bzw. 
 zu bestätigen. 
 Die/Der Landesreferentin/Landesreferent stellt den Kontakt zwischen der AGM-
 Schulvolleyball, der Landesschulbehörde und dem Landesverband her. 
  
b) Bezirksreferent/innen : 
 Die Arbeit der/des Landesreferentin/Landesreferenten wird durch die 

Bezirksreferent/innen unterstützt. Deren Namen sind mit dem Organisationsplan 
durch die/den Landesreferentin/Landesreferenten an die Geschäftsführung der 
AGM-Schulvolleyball zu melden. 

 
c) Terminplan der Sparkasse-Schülerliga 2009/2010 : 
 Austragungsmodus 
 siehe April-Aussendung / Anmeldung zum Bewerb 2009/2010. 
 
 Um einen unproblematischen Ablauf zu gewährleisten und um möglicherweise 

auftretenden Terminproblemen schon im Vorfeld entgegensteuern zu können, 
wird ersucht, bei der Nennung der Spieltage auf schulautonome Tage, 
Schulsportwochen, Seminarteilnahmen u. ä. Rücksicht zu nehmen. 

 
 Endspiele der Landesmeisterschaft: bis spätestens 13. April 2010. 
 Bundesmeisterschaft in Mäder (Vorarlberg): 08. bis 12. Mai 2010. 
 
4. VEREINBARUNG MIT DEN FINANZIELLEN TRÄGERN DER SPARKASSE-

SCHÜLERLIGA: 
 
 Die Sponsoren Österreichische Sparkassen, Erste Bank, S-Bausparkasse und die 

Firma Austria PUMA Dassler G.m.b.H. sowie das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur, das Bundeskanzleramt/Sektion Sport und der 
Österreichische Volleyballverband bestreiten die Kosten der Landesfinalspiele 
und der Bundesmeisterschaft der Sparkasse-Schülerliga entsprechend den 
finanziellen Richtlinien.  

 
Die AGM-Schulvolleyball erklärt auf Grund ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen, dass die teilnehmenden Mannschaften bei den 
Landesfinalspielen und bei der Bundesmeisterschaft ausschließlich in den 
zur Verfügung gestellten Ausrüstungsgegenständen zu den Wettspielen 
antreten müssen.  
 
Die Annahme von Unterstützung durch andere Firmen ist bei diesen Spielen 
nur sehr begrenzt möglich und muss vorab mit der Geschäftsführung 
abgeklärt werden. 



 

                                                          

 
 

 

 
 

5. FAHRTKOSTEN UND AUSRÜSTUNG 
 
• Die Arbeitsgemeinschaft Schulvolleyball übernimmt keine anfallenden Kosten für 

den Spielbetrieb in den Bezirks- bzw. Qualifikationsrunden zur 
Landesmeisterschaft.  

• Alle Schülerliga-Teams haben dieses Schuljahr wieder die Möglichkeit, die 
Anreise zu ihren Spielen vergünstigt mittels ÖBB-SCHULcard 
(www.schulcard.oebb.at) zu wählen. 

• Für das Landesfinale qualifizieren sich die besten vier Mannschaften des 
jeweiligen Bundeslandes, die Fahrtkosten zur Landesmeisterschaft werden 
für diese vier Mannschaften von der AGM Schulfußball beglichen! 

• Den teilnehmenden Mannschaften an der Bundesmeisterschaft steht die 
kostenlose An- und Rückreise mit der ÖBB-SCHULcard 
(www.schulcard.oebb.at) offen. Die Kostenübernahme durch die AGM 
Schulvolleyball für die Anreise mittels eigenen Bussen etc. ist nicht mehr 
möglich! 

 
• Die vier Landesfinalisten werden mit einer kompletten Ausrüstung der Firma 

PUMA ausgestattet. Diese ist bei den Spielen am Landesfinaltag zu 
verwenden! 

 
• Im Falle des Auftritts eines (nicht mit dem Sparkassenverband konkurrierenden!) 

Zusatzsponsors bei der Landesmeisterschaft ist zuvor dringend Absprache 
mit der Geschäftsführung zu halten. 

 
6. SPIELBETRIEB: 
• Bei Spielen der Sparkasse-Schülerliga Volleyball ist nur das Service von unten 

als korrekte Angabe gestattet. Die Nichtbeachtung dieser Regel bedeutet 
Serviceverlust. 

 
"Service von unten" gilt als korrekt ausgeführt, wenn sich der Schlagarm deutlich 
von unten nach oben bewegt. Die den Ball schlagende Hand muss immer parallel 
zum Bein geführt werden. Das heißt bei Rechtshändern parallel zum rechten 
Bein, bei Linkshändern parallel zum linken Bein. Der Ball darf nicht über 
Schulterhöhe gehalten werden. 

 
• Die servierende Spielerin darf bis zu einer 6m von der Mittellinie entfernten 

markierten Servicelinie in das Spielfeld hineingehen, muss sich dabei innerhalb 
des früheren Serviceraumes (= 3 m von der rechten Seitenlinie) befinden, ist aber 
– wie auch beim Service hinter der Grundlinie – von der Regel bezüglich „richtige 
Aufstellung“ ausgenommen. Um ein Service vom gesamten Service- 
raum (= gesamte Grundlinie) durchführen zu dürfen, muss sich die Spielerin 
hinter der Grundlinie befinden. Im Übrigen sind die Internationalen 
Volleyballregeln sinngemäß anzuwenden. 

 
• In der Sparkasse-Schülerliga Volleyball wird nicht mit Libero gespielt. 
 



 

                                                          

 
 

 

 
 

• Achtung Regeländerungen für die Saison 2009/2010: 
 

Folgende Änderungen im Regelwerk der FIVB wurden per 01.01.2009 auch im ÖVV und 
daher für die Sparkasse-Schülerliga Volleyball übernommen: 
 

10.1.3 Ein Ball, der unter dem Netz in Richtung des Gegners fliegt, ist so lange im Spiel, 
bis er die senkrechte Netzebene vollständig durchquert hat. 

 

11.2.2. Das Berühren des gegnerischen Spielfeldes ist mit jedem Körperteil oberhalb der 
Füße erlaubt, solange es das Spiel des Gegners nicht stört. 

 

11.3.1 Eine Netzberührung durch einen Spieler ist kein Fehler, außer es stört das Spiel. 
 

11.3.2 Spieler dürfen die Pfosten, die Verspannung des Netzes, oder jedes andere 
Objekt außerhalb der Antennen (inkl. dem Netz selbst) berühren, solange es das 
Spiel nicht stört. 

 

11.4.4 Ein Spieler stört das (gegnerische) Spiel wenn er… (Beispiele) 
… das obere Netzband oder die oberen 80cm der Antennen berührt,  
        aber nur während einer Aktion, in der er den Ball spielt. 
… das Netz zur Unterstützung nutzt während er den Ball spielt.  
        (z.B. um höher zu springen) 
… sich einen Vorteil gegenüber dem Gegner verschafft (z.B. indem ein Mitspieler  
        das Netz nach unten zieht um einen Angriff zu erleichtern) 
… Aktionen setzt mit denen er den Gegner hindert den Ball zu spielen.  
        (z.B. durch das Netz greifen). 

 

14.1.1  Das Blocken ist eine Aktion von in der Nähe des Netzes befindlichen und über die 
Netzoberkante reichenden Spielern, um den vom Gegner kommenden Ball 
abzuwehren. Die Höhe des Ballkontaktes ist dabei unerheblich. Nur Vorderspieler 
dürfen einen Block ausführen, im Moment des Ballkontaktes muss aber ein 
Teil des Körpers höher als die Netzoberkante sein. 

 

Soweit die Regeländerungen der FIVB - verbindlich für den ÖVV und für die SPARKASSE-
Schülerliga Volleyball übernommen - sinngemäß in deutscher Sprache. 

 

In diesem Zusammenhang darf auf das Lehrvideo verwiesen werden: 

http://www.hunvolley.hu/mrsz/jatekvezetok/szab_terem/net_rule_modifications.wmv 
Quelle: Ungarischer Volleyball Verband, Laszlo Herpai 

 

Folgende Regeländerungen der FIVB – verbindlich für den ÖVV – gelangen in der 
SPARKASSE-Schülerliga Volleyball nur bedingt bzw. modifiziert zur Anwendung – d.h. 
so wie in der Anm.: formuliert: 
 

15.2.1  Normale Spielunterbrechungen dürfen ausschließlich vom Head-Coach 
(ersatzweise Assistant-Coach, siehe 5.3.2), oder in dessen Abwesenheit vom 
Spielkapitän beantragt werden.   Anm.: Betreuer/in beantragt! 
 

15.10.3a  Um einen normalen Spielerwechsel zu beantragen, muss der Wechselspieler - 
bereit zu spielen, während einer Spielunterbrechung in die Wechselzone 
eintreten.  Anm.: Betreuer/in beantragt, Wechselspielerin spielbereit! 

 

15.10.3b  Ist das nicht der Fall ist der Spielerwechsel zurückzuweisen, und die Mannschaft 
erhält eine Sanktionen wegen Verzögerung. Anm.: Wird nicht erforderlich sein, 
da wir in allen Entscheidungen bedenken, dass wir in einem Schulsport-, nicht in 
einem Verbandsbewerb agieren! 

 



 

                                                          

 
 

 

 
 

• Für die Erstellung einer Tabelle zählt ein Sieg 2 Punkte, eine Niederlage 0 
Punkte. Bei Punktegleichheit ist die Satzdifferenz, anschließend die Balldifferenz 
für die Feststellung des Tabellenplatzes heranzuziehen. Sollte auch diese gleich 
sein, entscheiden die Spiele gegeneinander. 

 
• Der Spielplan für die Bezirks- und Landesmeisterschaften wird vor Beginn des 

Bewerbes von der/dem Landesreferentin/en festgelegt. Die Schulen erhalten 
einen Spielplan mit Terminen zugeschickt oder werden zu einer Besprechung vor 
Beginn des Bewerbes eingeladen. Die Namen der Bezirksreferenten/innen 
werden von der/dem Landesreferentin/en bekannt gegeben.  

 
• Die BetreuerInnen sind verpflichtet vor Bewerbsbeginn eine SpielerInnenliste 

online anzulegen (Versicherungsschutz). 
• Die Spielerinnen haben ihre Spielberechtigung mittels Spielerinnenpasses 

(online verfügbar) nachzuweisen. Bei vergessenen Spielerinnenpässen kann die 
Identität der Spielerin auch durch einen anderen Lichtbildausweis nachgewiesen 
werden. Sollte auch dies nicht möglich sein, kann beim erstmaligen Vergessen 
die Kontrolle der Spielberechtigung über eine Unterschriftenleistung der Spielerin 
auf der Rückseite des Spielberichtes erfolgen. 

 
• Die Unterschrift wird vom/von der Landes- bzw. Bezirksreferent/in überprüft. In 

weiteren Versäumnisfällen sind die Spiele der Mannschaft strafzuverifizieren. 
 
• Auf die mit der Ausschreibung des Bewerbes („Aprilaussendung“) übermittelten 

Informationen wird hingewiesen. Sollte sich eine Schülerin verletzen, ist im 
Spielbericht die Art dieser Verletzung anzumerken (Finger, Fuß, Band, ...). Eine 
Liste mit Namen und Adressen der zuständigen Landesreferenten/innen liegt bei. 

 
7. SPORTTAUGLICHKEIT: (ärztliche Untersuchung vor der Teilnahme an Schulwettkämpfen) 
 
 Die AGM-Schulvolleyball empfiehlt, bei allen an den Wettspielen beteiligten 

Spielerinnen eine grobklinische Untersuchung durch die/den Ärztin/Arzt 
(Schulärztin/Schularzt) durchführen zu lassen. Weiters darf auf den BMUK-Erlass 
mit der Geschäftszahl 40.064/1-III/12/89 vom 31.März 1989 (Schutz vor Infektion 
mit dem Frühsommer-Meningoencephalitis/FSME-Virus) sowie dessen 
Wiederverlautbarung mit Zahl 40.064/1-III/13/93 vom 12. Juli 1993 hingewiesen 
werden. 

 
8. VERSICHERUNG: 
 
 Alle Teilnehmer/innen sind im Rahmen der AUVA unfallversichert. Diese 

Versicherung gilt sowohl für den Unterricht aus Leibesübungen, für 
Schulveranstaltungen wie auch für gem. § 13 a SchUG zu schulbezogenen 
Veranstaltungen erklärten Aktivitäten (SL-Spiele usw.). 

 
 Für alle darüber hinausgehenden Unternehmen erscheint der Abschluss einer 
 Versicherung im Hinblick auf allfällige Haftungen sinnvoll. 
 



 

                                                          

 
 

 

 
 

 
9. PERSÖNLICHKEITSRECHTE: 
 

Aus gegebenem Anlass wird von der Geschäftsführung nachdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Betreuer schon im Vorfeld der Spiele eine Einverständnis- 
Erklärung von den Eltern / Erziehungsberechtigten betreffs der Nutzung von 
Persönlichkeitsrechten aller Beteiligten (z.B. Veröffentlichung von Bildern / Fotos 
ihrer Kinder im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der Schule / Landesschulbehörde / 
BMUKK und in der Presse / Fernsehen, Berichte über Schulaktivitäten) einzuholen 
haben. 



 

                                                          

 
 

 

 
 

LANDESREFERENTEN/INNEN 
SPARKASSE-SCHÜLERLIGA VOLLEYBALL 

 
Burgenland: Astrid GIBISER 

Tel: 0664-99 68 117 
astrid56@gmx.at  
 

KMS Güssing 
Schulstr.9 
7540 GÜSSING 
03322/42283; Fax: 22 
 

   

Kärnten: Heinz GURMANN 
Tel: 04268/3855 
volleyball@hs-friesach.ksn.at 
 

Hauptschule I 
K.-Schönherr-Straße 7 
9360 Friesach 
Tel.: 04268/2469 

   

Niederösterreich: Christa HOF 
Tel+Fax: 02666/52750  
christa.hof@gmx.at 
 

Hauptschule 
Herzog Otto-Straße 7 
2651 Reichenau 
Tel.: 02666/52880 
Fax: 02666/52880-22 

   

Oberösterreich: 
Mag.Hanna ZEITLINGER 
Tel: 0650/6415879 
hanna.zeitlinger@hotmail.com 

Stiftsgymnasium Kremsmünster 
Stift 1 
4550 Kremsmünster 
Tel: 0 75 83/52 75-420 

   

Salzburg: Theresia HOFMEISTER 
Tel+Fax: 0662/660615 
und 0650/2013311 
hofmeister.th@svv-volleyball.at 

Sport-Hauptschule Seekirchen 
Bahnhofstr. 24 
5201 Seekirchen 
Tel+Fax: 06212/2261  

   

Steiermark: Mag. Christian BÖCKSTEINER 
Tel: 03512/86721 
und 0664/5640267 
chboecksteiner@googlemail.com 
 

BG/BRG Knittelfeld 
Kärntnerstraße 5 
8720 Knittelfeld 
Tel: 0664/5640267 

   

Tirol: Mag. Christine KOLAR 
Tel: 05224/57744 
akg-ibk@lsr-t.gv.at 
 

Akademisches Gymnasium 
Angerzellgasse 14 
6020 Innsbruck 
Tel: 0512/587064 
Fax: 0512/5870644 

   

Vorarlberg: Franz HÖFEL 
Tel: 05572/58803 
und 0650/5880303 
f.hoefel.hswo@schulen.vol.at 

Sporthauptschule  
Schulstraße 2 
6922 Wolfurt 
Tel+Fax: 05574/684040-0 

   

Wien:  
Reinhard NEMEC 
Tel: 0664/5204707 
nemec.reinhard@utanet.at 

 
SMS 10 
Wendstattgasse 5 
1100 Wien 
Tel: 01/6883564 

 



 

                                                          

 
 

 

 
 

SSSpppaaarrrkkkaaasssssseee---SSSccchhhüüüllleeerrrllliiigggaaa   VVVooolllllleeeyyybbbaaallllll   
BESTELLAKTION 2009/10 

 
Diese Artikel werden ausschließlich für die Mannschaftsmitglieder und Betreuer/innen des Sparkasse-
Schülerliga-Volleyball-Bewerbes 2009/10 abgegeben. 
Zusätzlich zu den angegebenen Preisen sind Portokosten von € 4,80 zu bezahlen. 
Die Direktion wird ersucht, bei Bedarf unten stehende Bestellung auszufüllen und diese ausschließlich 
über die E-Mail-Adresse nemec.reinhard@utanet.at zu senden! 
 
Schule:             Bundesland:  
 
Straße:             Telefon:  
 
PLZ/Ort:                                             Kontaktperson: 
 
KA-Trikots 
mit Nummer 
12 Stück 
€  216,00 

LA-Trikots 
mit Nummer 
12 Stück 
€  252,00 

Volleyballshorts 
 
per Stück 
€  15,00 

Knieschützer 
 
per Stück 
€ 18,00 

Volleyball „neu“ 
 
per Stück 
€ 30,00 

o blau/weiß 
 
o schwarz/weiß 
 
o rot/weiß 
 
o grün/weiß 
 
o navy/weiß 
 
o weiß/schwarz 
 
o gelb/royalblau 
 

o blau/weiß 
 
o schwarz/weiß 
 
o rot/weiß 
 
o grün/weiß 
 
o navy/weiß 
 
o weiß/schwarz 
 
o gelb/royalblau 
 

 
 
 
Größe 
 
o schwarz 
   S  ____ Stk. 
 
   M ____ Stk. 
 
   L  ____ Stk. 

 
 
 
Größe 
 
S   _____  Stk. 
 
M   _____  Stk. 
 
L   _____  Stk. 
 
 
 
 

 
 
 
Menge 
 
________Stk. 

 
Betrag ................ 

 
Betrag ............... 

 
Betrag ............... 

 
Betrag ................ 

 
Betrag ................ 

 
   Summe Ausrüstung € 
   + Portokosten  €  4,80 
 
   GESAMTKOSTEN  €          
 

ACHTUNG!!! 
Im Zuge dieser Bestellaktion werden heuer keine Volleyballschuhe angeboten! 

 

EINZAHLUNG NACH ERHALT DER WARE OHNE JEDEN ABZUG AUF KONTO  31035152382  BEI DER 
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN (BLZ 20111) – KONTOWORTLAUT 
„AGM SCHULVOLLEYBALL“ 

 
AGM SCHULVOLLEYBALL - BMUKK – Abteilung Schulsportbewerbe (V/6a) 

Minoritenplatz 5, 1014 Wien 
Reinhard Nemec Tel:0664/5204707 Sportmittelschule Wien 10 Wendstattgasse 5/II 1100 Wien  

/ E-Mail: nemec.reinhard@utanet.at 
 

Da diese Aktion über die AGM „Schulvolleyball“ geführt wird, kann die Fa. Puma hiefür keine 
Rechnungen ausstellen, daher nach Erhalt der Ware an obige Bankverbindung einzahlen. 

Vielen Dank! 

  

  

 

 

 

 


